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Erster Teil

Delegation und Plenarkompetenzen

Bevor beurteilt werden kann, ob die Delegation von Kompetenzen des Plenums
auf Ausschüsse1 zulässig ist, muss vorab geklärt werden, was genau der Begriff
Delegation bedeutet (A.). Eine Delegation von Kompetenzen setzt jedenfalls voraus,
dass der Übertragende überhaupt über Kompetenzen verfügt. Daher ist ferner zu
überlegen, welche Kompetenzen gerade dem Plenum allgemein zukommen (B.).
Darüber hinaus kann eine Kompetenzübertragung nur dann überzeugend proble-
matisiert werden, wenn zwischen den Beteiligten (Plenum und Ausschüssen)
überhaupt Unterschiede von Gewicht bestehen (C.). Aufgrund dessen kann ab-
schließend einÜberblick gewonnenwerden über die für dieUntersuchung relevanten
Plenarkompetenzen und Ausschüsse (D.).

A. Delegationsbegriff

DerBegriff der Delegation bezeichnet imKern nichts anderes als einenRechtsakt,
durch den eine Kompetenz übertragen wird. Bei genauerer Betrachtung lassen sich
allerdings verschiedene Unterformen von Delegationen unterscheiden (I.). Neben
der Delegation gibt es zudem noch weitere Rechtsinstitute, die eine der Delegation
vergleichbare Funktion erfüllen und daher von ihr abzugrenzen sind (II.). Die De-
legation von Plenarkompetenzen zeichnet sich dabei speziell dadurch aus, dass der
Kreis der an der Delegation Beteiligten auf das Plenum und die Ausschüsse be-
schränkt bleibt (III.).

1 Unter anderem Steiger, Organisatorische Grundlagen, S. 136 spricht bei der Delegation
von Kompetenzen des Plenums auf Ausschüsse auch von innerparlamentarischen Delegatio-
nen; vgl. auch Kreuzer, Staat 7 (1968), 183 (184). Die Begriffe „Delegation von Plenarkom-
petenzen“ und „innerparlamentarische Delegation“ werden im Folgenden ebenfalls synonym
verwendet.



I. Begriff und Formen

1. Begriff

Die Delegation ist ein Rechtsakt, durch den eine Kompetenz2 des Übertragenden
(Deleganten) mit dessen Willen ganz oder zum Teil auf den Empfänger (Delegatar)
übergeht. Es handelt sich also um eine Kompetenzveränderung, die von dem Inhaber
der Kompetenz veranlasst wurde.3

a) Eigene Kompetenz und willentliche Übertragung:
delegatio per constitutionem?

Nur wenn der Inhaber einer Kompetenz diese selbst überträgt, handelt es sich um
eine Delegation. Das heißt, dass solche Übertragungen von Kompetenzen, die nicht
durch den Inhaber der Kompetenz bewirkt werden, keine Delegationen darstellen.4

Für die Delegation von Plenarkompetenzen bedeutet dies, dass das Plenum die
Übertragung seinerKompetenz veranlasst habenmuss.Wird hingegen erstmalig dem
Parlament beziehungsweise dem Plenum eine Kompetenz durch die ursprüngliche
Verfassung zugeordnet oder eine typische parlamentarische Funktion einem anderen

2 Begrifflich sind Kompetenzen und Zuständigkeiten nach H. J. Wolff zu trennen,
H. J. Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwaltungsrecht7 II, § 83 Rn. 5 ff.; anders noch: H. J. Wolff,
Theorie der Vertretung, S. 236 f., 272 ff., insbesondere S. 274. Danach ist Zuständigkeit die
Berechtigung beziehungsweise Verpflichtung eines Subjektes, Kompetenz hingegen der Ge-
genstand dieser Berechtigung oder Verpflichtung; zustimmend Lauscher, Delegation von
Hoheitsrechten, S. 47 ff. Dieser Gewinn an begrifflicher Klarheit ist anzuerkennen und soll im
Folgenden genutzt werden. Für den Delegationsbegriff selbst ist diese Differenzierung aller-
dings im Ergebnis ohne Folge; vgl. Lauscher, Delegation von Hoheitsrechten, S. 50; zu
demselben Schluss kommt Reinhardt, Delegation und Mandat, S. 21 Fn. 10.

3 Grundlegend zum Delegationsbegriff: Triepel, Delegation und Mandat, S. 23. Zustim-
mend: Berg, Staat 9 (1970), 21 (29); Dagtoglou, Kollegialorgane, S. 62; Kewenig, Staats-
rechtliche Probleme, S. 43 f.; Kunz, Ausgabenermächtigungen, S. 10; Ossenbühl, Verwal-
tungsvorschriften, S. 440 f.; Pietzner, Petitionsausschuss, S. 53; Rasch, DÖV 10 (1957), 337
(338); Reinhardt, Delegation und Mandat, S. 20; Schenke, VerwArch 68 (1977), 118 (120);
Schmitt-Vockenhausen, Verfassungsrechtliche Probleme, S. 53 f.; Schwerin, Bundestag, S. 167;
H. J. Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwaltungsrecht7 II, § 83 Rn. 67; mit kleinenAbweichungen
Obermayer, JZ 11 (1956), 625 (625); vgl. auch Schwabe, DVBl. 89 (1974), 69 (70); Staupe,
Parlamentsvorbehalt, S. 34; zu anderen Bezeichnungen für die Delegation in der Literatur siehe
Lauscher, Delegation von Hoheitsrechten, S. 34 f. Einen abweichenden Delegationsbegriff
entwickelte Barbey, Rechtsübertragung und Delegation, passim. Danach bildeten Subjekt und
Kompetenz eine Einheit, weshalb ein vom Subjekt losgelöster Übergang auf ein anderes
Subjekt ausgeschlossen sei, sieheBarbey, ibd., S. 48 ff. et passim.Daher bedeute Delegation die
Begründung einer außerordentlichen Zuständigkeit, S. 77. Mit überzeugender Kritik an den
hieraus gezogenen Schlüssen Lauscher, Delegation von Hoheitsrechten, S. 46 ff. und damit
letztlich wieder i.E. mit Triepel in Übereinstimmung, S. 49 f.; kritisch Barbey gegenüber auch
Heinz, Staat 36 (1997), 495 (499); Reinhardt, Delegation und Mandat, S. 24; Schenke,
VerwArch 68 (1977), 118 (122). Den Delegationsbegriff Barbeys befürwortend hingegen
Schinkels, Normsatzstruktur des IPR, S. 155 f.

4 Triepel, Delegation und Mandat, S. 60 ff.
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Organ zugewiesen, dann handelt es sich nicht um eine Delegation. Denn die ur-
sprüngliche Verfassung weist den Organen erstmalig Kompetenzen zu, so dass diese
noch keine eigenen besitzen, die sie bereits willentlich übertragen könnten.5 So ist
etwa Art. 95 Abs. 3 GG i.d.F. vom 23.05.1949 keine Delegation von Wahlrechten
auf den Richterwahlausschuss. Denn keine staatliche Gewalt hat vor dem Inkraft-
treten des Grundgesetzes Kompetenzen, die übertragen werden könnten. Das
Grundgesetz begründet und ordnet diese Kompetenzen erst. Folglich gibt es keine
delegatio per consitutionem, keine Delegation durch die ursprüngliche Verfassung.
Hingegen möglich bleibt es, die durch die ursprüngliche Verfassung zugewiesenen
Kompetenzen anschließend durch verfassungsänderndes Gesetz zu delegieren. So
wurde etwa die sich aus Art. 17 GG ergebende Kompetenz des Parlamentes zur
Behandlung der Petitionen durch die Einfügung des Art. 45c6 vom Plenum auf den
Petitionsausschuss delegiert.7 Wird eine Delegation verfassungsrechtlich fixiert, hat
dies im Übrigen auch Auswirkung auf die Beurteilung ihrer Zulässigkeit.8

In aller Regel erfolgt die Übertragung von Plenarkompetenzen auf Ausschüsse
jedoch durch formelles Gesetz oder via Geschäftsordnungsbestimmungen,9 so dass
die willentliche Übertragung eigener Kompetenzen durch den Inhaber nicht zwei-
felhaft ist10. Durch verfassungsändernde Gesetzewird dagegenvorwiegend allein die
Möglichkeit zur Delegation durch einfaches Gesetz geschaffen.11

b) Rechtsqualität des Delegatars

Empfänger einer delegierten Kompetenz kann jedes andere Rechtssubjekt sein.12

Parlamentsausschüsse als auch andere parlamentarische Gremien13 sind Zuord-
nungsobjekte bestimmter Rechte und Pflichte, das heißt sie sind Rechtssubjekte und
damit auch allgemein taugliche Delegatare.14Dass Ausschüsse wie auch das Plenum

5 Zu diesem Ergebnis unter der WRV Triepel, Delegation und Mandat, S. 2 f., 62, vgl. auch
S. 81; ebenso: Kuhne, Problem der Delegation, S. 16; Staupe, Parlamentsvorbehalt, S. 34.
Durch die Brille des Verwaltungsrechts mit selbigen Ergebnis, Obermayer, JZ 11 (1956), 625
(625); Reinhard, Delegation und Mandat, S. 21 f.

6 Gesetz vom 15.7. 1975 (BGBl. I, S. 1901).
7 Siehe hierzu nur Bauer, in: Dreier, Art. 45c Rn. 22 f. und umfassend infra S. 147 ff.
8 Siehe hierzu sogleich infra S. 27 f.
9 Vgl. die Beispiele infra S. 146 ff., 175 ff., 250 ff.
10 Voraussetzung bleibt aber, dass das Parlament ihm eigene Kompetenzen überträgt, siehe

infra S. 26 f.
11 Vgl. hierzu Art. 45, 45d GG und Näheres infra S. 27 f.
12 Vgl. Triepel, Delegation und Mandat, S. 23, 97; vgl. Reinhardt, Delegation und Mandat,

S. 25. Neben staatlichen Subjekten werden von genannten Autoren auch Privatpersonen als
mögliche Delegatare erwähnt, die hier aber keine Rolle spielen.

13 Siehe zum Begriff des Gremiums sogleich infra S. 33 f.
14 Vgl. Reinhardt, Delegation und Mandat, S. 25; vgl. Schenke, VerwArch 68 (1977), 118

(140) zur Delegation inneroganisatorischer Kompetenzen. Zum Begriff des Rechtssubjektes
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